
Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingun-
gen des Unternehmens Wilhelm Jahn im  
geschäftlichen Verkehr mit anderen Unternehmern

I.  Geltungsbereich 
1. Unsere nachfolgenden Geschäftsbedingungen 
gelten ausschließlich gegenüber Unternehmern, ju-
ristischen Personen des öffentlichen Rechts sowie 
öffentlich-rechtlichen Sondervermögen.
2. Sie gelten auch für alle künftigen Geschäftsbezie-
hungen, auch wenn sie nicht noch einmal ausdrück-
lich vereinbart werden. Abweichende Bedingungen 
des Käufers, die wir nicht ausdrücklich anerkennen, 
sind für uns unverbindlich, auch wenn wir ihnen nicht 
ausdrücklich widersprechen. Die nachstehenden 
Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in 
Kenntnis entgegenstehender oder abweichender Be-
dingungen des Käufers die Bestellung des Käufers 
vorbehaltlos ausführen.
3. In den Verträgen sind alle Vereinbarungen, die zwi-
schen dem Käufer und uns zur Ausführung der Kauf-
verträge getroffen wurden, schriftlich niedergelegt.
II. Angebot und Vertragsschluss
1. Unsere Angebote, Lieferungen und Leistungen un-
terliegen ausschließlich diesen Geschäftsbedingun-
gen.  Spätestens mit Entgegennahme der Lieferung 
oder Leistung gelten unsere Geschäftsbedingungen 
als angenommen.
2. Unsere Angebote haben maximal dreißig Tage 
Gültigkeit. Verträge kommen allein durch unsere 
schriftliche Auftragsbestätigung oder durch Ausfüh-
rung der Bestellung zustande.
4. Technische und gestalterische Abweichungen von 
Beschreibungen und Angaben in Prospekten, Ange-
boten und schriftlichen Unterlagen sowie Leistungs-, 
Konstruktions- und Materialänderungen im Zuge 
technischen Fortschritts bleiben vorbehalten, ohne 
dass der Kunde daraus Rechte herleiten könnte. 
Angaben über unsere Produkte (technische Daten, 
Maße u.a.) sind nur ungefähr und annähernd; sie 
sind keine garantierte Beschaffenheit, es sei denn, 
die Garantie erfolgt ausdrücklich und schriftlich.
5. An allen Abbildungen, Kalkulationen, Mustern, 
Zeichnungen, Kostenvoranschlägen sowie anderen 
Unterlagen – auch in elektronischer Form – behalten 
wir uns Eigentums-, Urheber- sowie sonstige Schutz-
rechte vor. Sie dürfen ohne Genehmigung Dritten 
nicht zugänglich gemacht werden unabhängig davon, 
ob wir diese als vertraulich gekennzeichnet haben 
und sind auf Verlangen unverzüglich zurückzugeben.
III. Zahlungsbedingungen
1. Mangels besonderer Vereinbarung gelten die Prei-
se ab Werk einschließlich Verladung und ausschließ-
lich Verpackung und Entladung. Zu den Preisen 
kommt die Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzli-
chen Höhe hinzu.
2. Falls zwischen Vertragsschluss und Lieferung die 
geltenden Preise unserer Lieferanten oder sonstige 
auf unseren Produkten liegende Kosten steigen, sind 
wir berechtigt, die vereinbarten Preise angemessen 
zu erhöhen. 
3. Mangels besonderer Vereinbarung werden bei 
einem Auftrag / Warenabruf ab einem Volumen von 
30.000 € – ohne Abzug – folgende Abschlagszahlun-
gen fällig:
– ein Drittel bei Vertragsschluss;
– ein Drittel vor Auslieferung oder Montage;
– ein Drittel nach Lieferung oder Abnahme.
In allen anderen Fällen ist die gesamte Summe in-
nerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsstellung fällig.
4. Ein Skontoabzug ist nur bei einer besonderen 
schriftlichen Vereinbarung zwischen uns und dem 
Käufer zulässig. Der Kaufpreis ist netto (ohne Abzug) 
sofort mit Eingang der Rechnung bei dem Käufer zur 
Zahlung fällig, soweit sich aus der Auftragsbestäti-
gung kein anderes Zahlungsziel ergibt. Eine Zahlung 
gilt erst dann als erfolgt, wenn wir über den Betrag 
verfügen können. Im Falle von Scheckzahlungen gilt 
die Zahlung erst als erfolgt, wenn der Scheck einge-
löst wird.
5. Gerät der Käufer mit einer Zahlung in Verzug, gel-
ten die gesetzlichen Regelungen.
6. Aufrechnung und Zurückbehaltungsrechte des 
Kunden sind ausgeschlossen, es sei denn die Ge-
genforderung ist unstreitig oder rechtskräftig festge-
stellt. 
7. Der Käufer übermittelt bei Bestellung seine Fir-
mendaten und die Ums-Steuernummer für die Rech-
nungsstellung.
IV. Lieferung und Montage
1. Liefertermine oder Fristen, die nicht ausdrücklich 
als verbindlich vereinbart worden sind, sind aus-
schließlich unverbindliche Angaben. Die von uns 
angegebene Lieferzeit beginnt erst, wenn die techni-
schen Fragen abgeklärt sind. Ebenso hat der Käufer 
alle ihm obliegenden Verpflichtungen ordnungsge-
mäß und rechtzeitig zu erfüllen.
2. Handelt es sich bei dem zugrunde liegenden 
Kaufvertrag um ein Fixgeschäft i.S.v. § 286 Abs. 2 
Nr. 4 BGB oder von § 376 HGB, haften wir nach den 
gesetzlichen Bestimmungen. Gleiches gilt, wenn der 
Käufer infolge eines von uns zu vertretenden Liefer-
verzugs berechtigt ist, den Fortfall seines Interesses 
an der weiteren Vertragserfüllung geltend zu ma-
chen. In diesem Fall ist unsere Haftung auf den vor-
hersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden 
begrenzt, wenn der Lieferverzug nicht auf einer von 
uns zu vertretenden vorsätzlichen Verletzung des 

Vertrages beruht, wobei uns ein Verschulden unserer 
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen zuzurechnen ist.
Ebenso haften wir dem Käufer bei Lieferverzug nach 
den gesetzlichen Bestimmungen, wenn dieser auf 
einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder 
grob fahrlässigen Verletzung des Vertrages beruht, 
wobei uns ein Verschulden unserer Vertreter oder Er-
füllungsgehilfen zuzurechnen ist. Unsere Haftung ist 
auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden 
Schaden begrenzt, wenn der Lieferverzug nicht auf 
einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen Verlet-
zung des Vertrages beruht. 
3. Für den Fall, dass ein von uns zu vertretender Lie-
ferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer we-
sentlichen Vertragspflicht beruht, wobei uns ein Ver-
schulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen 
zuzurechnen ist, haften wir nach den gesetzlichen 
Bestimmungen mit der Maßgabe, dass in diesem Fall 
die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt ist.
4. Ansonsten kann der Käufer im Falle eines von uns zu 
vertretenden Lieferverzugs für jede vollendete Woche 
des Verzugs eine pauschalierte Entschädigung i.H.v.  
3 % des Lieferwertes, maximal jedoch nicht mehr als  
15 % des Lieferwertes, geltend machen.
5. Eine weitergehende Haftung für einen von uns zu 
vertretenden Lieferverzug ist ausgeschlossen. Die 
weiteren gesetzlichen Ansprüche und Rechte des 
Käufers, die ihm neben dem Schadensersatzan-
spruch wegen eines von uns zu vertretenden Liefer-
verzugs zustehen, bleiben unberührt.
6. Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen je-
derzeit berechtigt, soweit dies für den Kunden zu-
mutbar ist.
7. Kommt der Käufer in Annahmeverzug, so sind 
wir berechtigt, Ersatz des entstehenden Schadens 
und etwaiger Mehraufwendungen zu verlangen. 
Gleiches gilt, wenn der Käufer Mitwirkungspflichten 
schuldhaft verletzt. Mit Eintritt des Annahme- bzw. 
Schuldnerverzuges geht die Gefahr der zufälligen 
Verschlechterung und des zufälligen Untergangs auf 
den Käufer über. 
8. Unsere Lieferzeit ist eingehalten, wenn unser Pro-
dukt bis zum Ablauf dieser Zeit das Werk verlassen 
hat oder wir Versandbereitschaft angezeigt haben. 
Soweit eine Abnahme zu erfolgen hat, ist der Abnah-
metermin maßgebend; das gilt nicht bei berechtigter 
Abnahmeverweigerung.
9. Können wir nicht pünktlich leisten, informieren wir 
den Kunden umgehend.
10. Haben wir die Verzögerung nicht zu vertreten, wie 
zum Beispiel bei Energiemangel, Importschwierigkei-
ten, Betriebs- und Verkehrsstörungen, Streiks, hö-
herer Gewalt oder Verzögerungen unserer Lieferan-
ten, verlängert sich die Leistungszeit angemessen. 
Können wir auch nach angemessener Verlängerung 
nicht leisten, sind sowohl der Kunde als auch wir zum 
Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Schadensersatzan-
sprüche des Kunden sind ausgeschlossen. 
V. Gefahrübergang, Versicherung
1. Die Gefahr geht auf den Kunden über, sobald 
das Produkt unser Werk oder Auslieferungslager 
verlassen hat. Das gilt auch dann, wenn wir weitere 
Leistungen, wie insbesondere Versandkosten oder 
Anlieferung, übernehmen. Soweit eine Abnahme zu 
erfolgen hat, geht die Gefahr bei Abnahme über.
2. Verzögern sich oder unterbleiben der Versand oder 
die Abnahme infolge von Umständen, die der Kunde 
nicht zu vertreten hat, geht die Gefahr auf den Kun-
den über, sobald wir ihm Versand- oder Abnahmebe-
reitschaft angezeigt haben.
3. Wir verpflichten uns, das Produkt auf ausdrückli-
chen Wunsch des Kunden und auf dessen Kosten zu 
versichern.
VI. Gewährleistung/Haftung
1. Mängelansprüche des Käufers bestehen nur, wenn 
der Käufer seinen nach § 377 HGB geschuldeten 
Untersuchungs- und Rügepflichten ordnungsgemäß 
nachgekommen ist.
Erkennbare Mängel sind uns innerhalb einer Woche 
nach Eingang des Produkts oder – wenn sich der 
Mangel erst später zeigt – innerhalb einer Woche ab 
Entdeckung schriftlich anzuzeigen. Geschieht dies 
nicht, gilt das Produkt als genehmigt.
Unsere Haftung erstreckt sich auf eine dem Stand 
der Technik entsprechende Mangelfreiheit unserer 
Produkte. Unsere Haftung ist ausgeschlossen:
a) wenn unsere Produkte vom Kunden oder Dritten 
nicht sachgerecht gelagert, von einer Fachwerkstatt 
eingebaut, in Betrieb genommen oder genutzt wer-
den,
b) bei natürlichem Verschleiß,
c) bei nicht ordnungsgemäßer Wartung,
d) bei Verwendung ungeeigneter Betriebsmittel,
e) bei Schäden, die durch Reparaturen oder sonstige 
Arbeiten Dritter entstehen, die von uns nicht aus-
drücklich genehmigt wurden.
2. Bei berechtigten Mängelrügen, sind wir unter 
Ausschluss der Rechte des Käufers, vom Vertrag zu-
rückzutreten oder den Kaufpreis herabzusetzen (Min-
derung), zur Nacherfüllung verpflichtet, es sei denn, 
dass wir aufgrund der gesetzlichen Regelungen zur 
Verweigerung der Nacherfüllung berechtigt sind. Der 
Käufer hat uns eine angemessene Frist zur Nacher-
füllung zu gewähren. Die Nacherfüllung kann nach 
Wahl des Käufers durch Beseitigung des Mangels 
(Nachbesserung) oder Lieferung einer neuen Ware 
erfolgen. Eingebaute elektronische Teile sind aller-

dings vom Umtausch ausgeschlossen. Wir tragen 
im Falle der Mangelbeseitigung die erforderlichen 
Aufwendungen, soweit sich diese nicht erhöhen, weil 
der Vertragsgegenstand sich an einem anderen Ort 
als dem Erfüllungsort befindet. Ist die Nacherfüllung 
fehlgeschlagen, kann der Käufer nach seiner Wahl 
Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) verlan-
gen oder den Rücktritt vom Vertrag erklären. Die 
Nachbesserung gilt mit dem zweiten vergeblichen 
Versuch als fehlgeschlagen, soweit nicht aufgrund 
des Vertragsgegenstands weitere Nachbesserungs-
versuche angemessen und dem Käufer zumutbar 
sind. Schadensersatzansprüche zu den nachfol-
genden Bedingungen wegen des Mangels kann der 
Käufer erst geltend machen, wenn die Nacherfüllung 
fehlgeschlagen ist. Das Recht des Käufers zur Gel-
tendmachung von weitergehenden Schadensersatz-
ansprüchen zu den nachfolgenden Bedingungen 
bleibt hiervon unberührt. 
3. Bei neu hergestellten Sachen und Werkleistungen 
einschließlich der zugehörigen Planungs- und Über-
wachungsleistungen haften wir ein Jahr ab Abliefe-
rung oder Abnahme. Die Gewährleistungsansprüche 
des Käufers verjähren ein Jahr nach Ablieferung der 
Ware bei dem Käufer, es sei denn, wir haben den 
Mangel arglistig verschwiegen; in diesem Fall gelten 
die gesetzlichen Regelungen. Unsere Pflichten aus 
Abschnitt VI Ziff. 4 und Abschnitt VI Ziff. 5 bleiben 
hiervon unberührt. 
Beim Verkauf gebrauchter Produkte ist unsere Haf-
tung grundsätzlich ausgeschlossen.
4. Wir sind entsprechend den gesetzlichen Vor-
schriften zur Rücknahme der neuen Ware bzw. zur 
Herabsetzung (Minderung) des Kaufpreises auch 
ohne die sonst erforderliche Fristsetzung verpflichtet, 
wenn der Abnehmer des Käufers als Verbraucher 
der verkauften neuen beweglichen Sache (Ver-
brauchsgüterkauf) wegen des Mangels dieser Ware 
gegenüber dem Käufer die Rücknahme der Ware 
oder die Herabsetzung (Minderung) des Kaufpreises 
verlangen konnte oder dem Käufer ein ebensolcher 
daraus resultierender Rückgriffsanspruch entgegen-
gehalten wird. Wir sind darüber hinaus verpflichtet, 
Aufwendungen des Käufers, insbesondere Trans-
port-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu erset-
zen, die dieser im Verhältnis zum Endverbraucher im 
Rahmen der Nacherfüllung aufgrund eines bei Ge-
fahrübergang von uns auf den Käufer vorliegenden 
Mangels der Ware zu tragen hatte. Der Anspruch ist 
ausgeschlossen, wenn der Käufer seinen nach § 377 
HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügepflich-
ten nicht ordnungsgemäß nachgekommen ist.
5. Die Verpflichtung gemäß Abschnitt VI Ziff. 4 ist 
ausgeschlossen, soweit es sich um einen Mangel 
aufgrund von Werbeaussagen oder sonstiger ver-
traglicher Vereinbarungen handelt, die nicht von 
uns herrühren, oder wenn der Käufer gegenüber 
dem Endverbraucher eine besondere Garantie ab-
gegeben hat. Die Verpflichtung ist ebenfalls ausge-
schlossen, wenn der Käufer selbst nicht aufgrund der 
gesetzlichen Regelungen zur Ausübung der Gewähr-
leistungsrechte gegenüber dem Endverbraucher ver-
pflichtet war oder diese Rüge gegenüber einem ihm 
gestellten Anspruch nicht vorgenommen hat. Dies gilt 
auch, wenn der Käufer gegenüber dem Endverbrau-
cher Gewährleistungen übernommen hat, die über 
das gesetzliche Maß hinausgehen. 
6. Wir haften unabhängig von den Haftungsbe-
schränkungen nach den gesetzlichen Bestimmungen 
für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit, die 
auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtver-
letzung von uns, unseren gesetzlichen Vertretern 
oder unseren Erfüllungsgehilfen beruhen, sowie für 
Schäden, die von der Haftung nach dem Produkthaf-
tungsgesetz umfasst werden. Für Schäden, die nicht 
von Satz 1 erfasst werden und die auf vorsätzlichen 
oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie 
Arglist von uns, unseren gesetzlichen Vertreter oder 
unseren Erfüllungsgehilfen beruhen, haften wir nach 
den gesetzlichen Bestimmungen. In diesem Fall ist 
aber die Schadensersatzhaftung auf den vorher-
sehbaren, typischerweise eintretenden Schaden 
begrenzt, soweit wir, unsere gesetzlichen Vertreter 
oder unsere Erfüllungsgehilfen nicht vorsätzlich ge-
handelt haben. In dem Umfang, in dem wir bezüglich 
der Ware oder Teile derselben eine Beschaffenheits- 
und/oder Haltbarkeitsgarantie abgegeben haben, 
haften wir auch im Rahmen dieser Garantie. Für 
Schäden, die auf dem Fehlen der garantierten Be-
schaffenheit oder Haltbarkeit beruhen, aber nicht un-
mittelbar an der Ware eintreten, haften wir allerdings 
nur dann, wenn das Risiko eines solchen Schadens 
ersichtlich von der Beschaffenheits- und Haltbarkeits-
garantie erfasst ist.
7. Wir haften auch für Schäden, die wir durch ein-
fache fahrlässige Verletzung solcher vertraglichen 
Verpflichtungen verursachen, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages über-
haupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 
Käufer regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Wir 
haften jedoch nur, soweit die Schäden typischer-
weise mit dem Vertrag verbunden und vorhersehbar 
sind. 
8. Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf 
die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs 
ausgeschlossen, dies gilt insbesondere auch für de-
liktische Ansprüche oder Ansprüche auf Ersatz ver-
geblicher Aufwendungen statt der Leistung; hiervon 

unberührt bleibt unsere Haftung gemäß Abschnitt IV 
Ziff. 2 bis Abschnitt IV Ziff. 5 dieses Vertrages. Soweit 
unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, 
gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer 
Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und 
Erfüllungsgehilfen.
9. Schadensersatzansprüche des Käufers wegen 
eines Mangels verjähren ein Jahr ab Ablieferung 
der Ware. Dies gilt nicht im Fall von uns, unseren 
gesetzlichen Vertretern oder unseren Erfüllungsge-
hilfen verschuldeten Verletzungen des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit, oder wenn wir, unsere 
gesetzlichen Vertreter vorsätzlich oder grob fahrläs-
sig gehandelt haben, oder wenn unsere einfachen 
Erfüllungsgehilfen vorsätzlich gehandelt haben. 
VII. Eigentumsvorbehalt
1. Bis zur Erfüllung aller Forderungen, einschließlich 
sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent, die 
uns gegen den Käufer jetzt oder zukünftig zustehen, 
bleibt die gelieferte Ware (Vorbehaltsware) unser 
Eigentum. Im Falle des vertragswidrigen Verhaltens 
des Käufers, z.B. Zahlungsverzug, haben wir nach 
vorheriger Setzung einer angemessenen Frist das 
Recht, die Vorbehaltsware zurückzunehmen. Neh-
men wir die Vorbehaltsware zurück, stellt dieses ei-
nen Rücktritt vom Vertrag dar. Pfänden wir die Vorbe-
haltsware, ist dies ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind 
berechtigt, die Vorbehaltsware nach der Rücknahme 
zu verwerten. Nach Abzug eines angemessenen 
Betrages für die Verwertungskosten, ist der Verwer-
tungserlös mit den uns vom Käufer geschuldeten 
Beträgen zu verrechnen. 
2. Der Käufer hat die Vorbehaltsware pfleglich zu be-
handeln und diese auf seine Kosten gegen Feuer-, 
Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum 
Neuwert zu versichern. Wartungs- und Inspektionsar-
beiten, die erforderlich werden, sind vom Käufer auf 
eigene Kosten rechtzeitig durchzuführen.
3. Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware ord-
nungsgemäß im Geschäftsverkehr zu veräußern und/
oder zu verwenden, solange er nicht in Zahlungsver-
zug ist. Verpfändungen oder Sicherungsübereignun-
gen sind unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf 
oder einem sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, 
unerlaubte Handlung) bezüglich der Vorbehaltsware 
entstehenden Forderungen (einschließlich sämtlicher 
Saldoforderungen aus Kontokorrent) tritt der Käufer 
bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an 
uns ab; wir nehmen die Abtretung hiermit an. Wir er-
mächtigen den Käufer widerruflich, die an uns abge-
tretenen Forderungen für dessen Rechnung im eige-
nen Namen einzuziehen. Die Einzugsermächtigung 
kann jederzeit widerrufen werden, wenn der Käufer 
seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsge-
mäß nachkommt. Zur Abtretung dieser Forderung ist 
der Käufer auch nicht zum Zwecke des Forderungs-
einzugs im Wege des Factoring befugt, es sei denn, 
es wird gleichzeitig die Verpflichtung des Factors be-
gründet, die Gegenleistung in Höhe der Forderungen 
solange unmittelbar an uns zu bewirken, als noch 
Forderungen von uns gegen den Käufer bestehen.
4. Eine Verarbeitung oder Umbildung der Vorbe-
haltsware durch den Käufer wird in jedem Fall für 
uns vorgenommen. Sofern die Vorbehaltsware mit 
anderen, uns nicht gehörenden Sachen verarbeitet 
wird, erwerben wir das Miteigentum an der neuen 
Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware 
(Rechnungsendbetrag inklusive der Mehrwertsteuer) 
zu den anderen verarbeiteten Sachen im Zeitpunkt 
der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entste-
hende neue Sache gilt das Gleiche wie für die Vor-
behaltsware. Im Falle der untrennbaren Vermischung 
der Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehören-
den Sachen erwerben wir Miteigentum an der neuen 
Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware 
(Rechnungsendbetrag inklusive der Mehrwertsteuer) 
zu den anderen vermischten Sachen im Zeitpunkt der 
Vermischung. Ist die Sache des Käufers in Folge der 
Vermischung als Hauptsache anzusehen, sind der 
Käufer und wir uns einig, dass der Käufer uns an-
teilmäßig Miteigentum an dieser Sache überträgt; die 
Übertragung nehmen wir hiermit an. Unser so ent-
standenes Allein- oder Miteigentum an einer Sache 
verwahrt der Käufer für uns.
5. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware, insbe-
sondere Pfändungen, wird der Käufer auf unser Ei-
gentum hinweisen und uns unverzüglich benachrich-
tigen, damit wir unsere Eigentumsrechte durchsetzen 
können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns 
die in diesem Zusammenhang entstehenden gericht-
lichen oder außergerichtlichen Kosten zu erstatten, 
haftet hierfür der Käufer. 
6. Wir sind verpflichtet, die uns zustehenden Sicher-
heiten insoweit freizugeben, als der realisierbare 
Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forde-
rungen um mehr als 10 % übersteigt, dabei obliegt 
uns die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten.
VIII. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anzuwenden-
des Recht
1. Erfüllungsort und Gerichtsstand für Lieferungen 
und Zahlungen (einschließlich Scheck- und Wechsel-
klagen) im Verkehr mit Kaufleuten ist Heilbronn. Wir 
sind jedoch nach unserer Wahl berechtigt, am Sitz 
des Kunden zu klagen.
2. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
Das UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.


